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Materialien erwarten 
können. „Entsprechend 
sind auch Outsourcing-
Dienstleister gefordert, 
ein vollständiges Port-
folio zusammen zu stel-
len“, so Hildebrandt. 

S tud ien -Ergebn isse 
(Auszug) 

 Ziele und Strategien 

• Als wichtigstes strate-
gisches Einkaufsziel 
nannten die Unterneh-
m e n  d i e  „ V e r -
besserung bestehender 
Einkaufskonditionen“. 
Dies ist ein Indiz für die 
angespannte Kostensi-
tuation, in der sich die 
Unternehmen derzeit 
befinden. 

• Die damit verbunde-
nen Maßnahmen neh-
men bei vielen Firmen 
noch einen ver-
hältnismäßig geringen 
Stellenwert ein. So 
sieht nur jedes zweite 
befragte Unternehmen 
die Reduktion von Ma-
verick Buying als ein 
wesentliches strategi-
sches Ziel an. Wird je-
doch das Kaufen au-
ßerhalb der Rahmen-
verträge im Unterneh-
men nicht unterbun-
den, lässt sich die Bün-

(Fortsetzung auf Seite 2) 

D er Bundesver-
band Material-
wirtschaft Ein-

kauf und Logistik e. V. 
hat in Zusammenarbeit 
mit der Siemens AG, 
der SAP AG und der 
European School of 
Business in Reutlingen 
die aktuellen Trends 
bei der Beschaffung 
indirekter Materialien 
untersucht. Im Zeit-
r a u m  A u g u s t /
September 2003 wur-
den 1.052 Einkaufslei-
ter/strategische Ent-
scheider im Einkauf 
führender Unterneh-
men der deutschen 
Wirtschaft über alle 
Branchen hinweg be-
fragt. 

Indirekte Materialien 
werden nicht unmittel-
barer Bestandteil eines 
Produktes, sind aber 
für den Herstellungs-
prozess wichtig (z. B. 
Hilfs- und Betriebsmit-
tel). Die Studie unter-
suchte den Zusammen-
hang zwischen Ein-
kaufsstrategien, Auto-
matisierung von Be-
schaffungsprozessen 
und dem Outsourcing 
kompletter Einkaufs-
prozesse an externe 
S e r v i c e  P r o v i d e r 
(Business Process Out-

sourcing; BPO). Dabei 
ist der Dienstleister 
v o m  E i n k a u f s -

marketing bis zum Ver-
handeln und Abschlie-
ßen von Rahmenverträ-
gen zu bestmöglichen 
Konditionen für seinen 
Kunden zuständig. 

BME-Hauptgeschäfts-
führer Dr. Hildebrandt: 
„Die Studie zeigt, dass 
die Mehrzahl der Unter-
nehmen BPO in Verbin-
d u n g  m i t  E -
Procurement als we-
sentliche Stütze zur Er-
reichung der strategi-
schen Einkaufsziele 
sieht.“ Einkäufer seien 
in der Zukunft gefor-
dert, für ihr Unterneh-
men zu analysieren, ob 
ein BPO für sie sinnvoll 
ist und wie viel Potenzi-
al sie für ihre indirekten 
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delung des Einkaufsvolu-
mens auf die ausgewähl-
ten Vorzugslieferanten 
nicht durchgängig erhö-
hen. 

• Bei der Bündelung der 
Lieferanten gibt es nach 
Angaben der Befragten 
noch deutlich Spielraum 
für Verbesserungen: Nur 
9 % der Unternehmen 
können einen optimalen 
Bündelungsgrad von 
mehr als 75 % über alle 
indirekten Materialfelder 
vorweisen. 67 % aller 
Befragten haben einen 
Bündelungsgrad von 
unter 25 % erreicht. Da-
mit Lieferanten bessere 
Konditionen gewähren 
können, müssen Unter-
nehmen ihr gesamtes 
Volumen auf wenige Lie-
feranten bündeln. Strate-
gische Ziele wie die Re-
duktion des Maverick 
Buying und die damit im 
Zusammenhang stehen-
de Bündelung von Liefe-
ranten werden von Un-
ternehmen heute noch 
nicht konsequent ver-
folgt.  

• Die Optimierung der 
Beschaffungsprozesse 
und damit verbunden 
eine Reduktion der Pro-
zesskosten mit Hilfe von 
E-Procurement stellt für 
über 85 % ein wesentli-
ches strategisches Ziel 
im Einkauf dar. E-
Procurement ermöglicht 
vor allem durch die Stan-
dardisierung der Prozes-
se sowie die Erhöhung 
der Transparenz eine 
bessere Steuerung des 
Einkaufsverhaltens in 
Unternehmen. Dadurch 
wird sichergestellt, dass 
alle Bedarfsträger beim 

verhandelten Vorzugslie-
feranten bestellen.  

• Nur 55 % erwarten 
jedoch eine Verbesse-
rung der Einkaufskonditi-
o n e n  d u r c h  E -
Procurement. Für Unter-
n e h m e n ,  d i e  E -
Procurement und Be-
darfsbündelung stärker 
im Zusammenhang se-
hen, ergeben sich weite-
re Möglichkeiten zur Nut-
zung von Einsparpotenzi-
alen.  

 E-Procurement 

• Der Großteil der be-
fragten Unternehmen 
setzt E-Procurement-
Lösungen erst seit zwei 
Jahren oder weniger ein. 
Die heutigen Erfahrun-
gen im Bereich E-
Procurement zeigen, 
dass ein vollständiger 
R o l l - o u t  v o n  E -
Procurement (auch in 
Konzernen) häufig mehr 
als drei Jahre benötigt. 
Somit sind die meisten 
Unternehmen noch in 
der Roll-out-Phase bzw. 
im Aufbau einer unter-
nehmensweiten Lösung.  

• Insbesondere Unter-
nehmen mit langjähriger 
Erfahrung in der elektro-
nischen Abwicklung ha-
ben E-Procurement-
Lösungen länderüber-
greifend im Einsatz.  

Mehr als 20 % der Be-
fragten planen derzeit 
einen internationalen 
Roll-out.  

• Die Schwierigkeiten 
bei der elektronischen 
Bestellung über Katalog-
systeme gehen jedoch 
nicht primär auf die ein-

gesetzte Katalogtechno-
logie zurück, sondern 
resultieren u. a. aus den 
zu geringen Erfahrungen 
im Umgang mit elektroni-
schen Katalogen. Zusätz-
lich sehen viele Unter-
nehmen die Einführungs- 
und Betriebskosten als 
zu hoch an. Eine Reduk-
tion der Kosten durch 
den Einsatz von Markt-
plätzen findet erst bei 31 
% der Unternehmen 
statt. 

• 29 % der E-
Procurement-Anwender 
haben keine Erfahrung 
in der Anbindung von 
Lieferanten. Sie setzen 
lediglich elektronische 
Kataloge ein und senden 
die Bestelldaten per Fax 
oder E-Mail an die Liefe-
ranten. Einkaufsziele in 
Richtung Prozesskosten-
ersparnis und Schaffung 
von Transparenz über 
einen nachverfolgbaren 
elektronischen Prozess 
können damit nicht er-
reicht werden. 

  BPO: Business Pro-
cess Outsourcing  

• Die Bereitschaft zum 
BPO fiel deutlicher aus 
als der Wille, sich beim 
Procurement durch 
Dienstleister unterstüt-
zen zu lassen. Unter-
nehmen, die bereits in 
Business Process Out-
sourcing-Projekten sind, 
sehen vielfach das Aus-
lagern der Einkaufsakti-
vitäten aus den Fachbe-
reichen auf einen zentra-
len Konzerneinkaufs-
dienstleister als eine 
erste Stufe des Business 
Process Outsourcing an. 

(Fortsetzung auf Seite 3) 

Nur 55 % 
erwarten 

jedoch eine 
Ver-

besserung 
der Einkaus-
konditionen 

durch E-
Procurement 

 

Was versteht man unter 
„Maverick Buying“? 

 
Maverick Buying ist das 
„wilde“ Beschaffen der Be-
darfsträger außerhalb der 
ausgehandelten (Rahmen-) 
Verträge und bei nicht von der 
Einkaufsabteilung festgeleg-
ten (strategischen) Lieferan-
ten.  
 
Damit wird der Einkaufsabtei-
lung oftmals die Möglichkeit 
genommen, das Marktpotenti-
al voll auszuschöpfen (z. B. 
durch fehlendes Einkaufvolu-
men in den Rahmenverträ-
gen) und effizientes Lieferan-
tenmanagement zu betreiben. 
 
maverick (engl.) = Ausreißer, 
Außenseiter, Einzelgänger 

Was versteht man unter 
„Business Process Out-

sourcing (BPO)“? 
 

Beim Business Process Out-
sourcing geht es um die Aus-
lagerung ganzer Geschäfts-
prozesse (Unternehmens-
funktionen) an meist externe 
Dienstleister. Dabei werden i. 
d. R. strategische Ziele ver-
folgt und die Dienstleistung ist 
auch dadurch sehr individuell. 
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Diese Stufe dient den 
Unternehmen vor allem 
dazu, verbesserte Trans-
parenz über die Ein-
kaufsvolumina und Pro-
zesse zu erhalten, bevor 
Entscheidungen zum 
Auslagern aus dem Kon-
zern getroffen werden.  

• Die Frage nach erwar-
teten Einsparungen 
durch BPO polarisiert: 

19 % sehen im Outsour-
cing eher geringe Einspa-
rungen. Über 40 % ge-
hen von einem Sparpo-

tenzial von mindestens 6 
% aus. 

• Das Hauptziel bei 83 
% der zum Outsourcing 
bereiten Unternehmen, 
welches durch BPO un-
terstützt werden soll, ist 
die Reduktion von Res-
sourcen im Einkauf. 

• Mehr als die Hälfte der 
am Outsourcing interes-
sierten Unternehmen 
setzen zusätzlich auf 
eine verbesserte Trans-
parenz bei Kosten und 
Einkaufsinformationen 

sowie auf eine erfolgrei-
che Eindämmung des 
Maverick Buying. Diese 
Ziele werden nicht allein 
durch einen Dienstleister 
erreicht, sondern vor 
allem durch eine profes-
sionelle Planung und 
Reorganisation.                                                                                                     

• 13 % der befragten 
Unternehmen haben 
bereits Maßnahmen in 
Sachen Business Pro-
cess Outsourcing in die 
Wege geleitet. (ap) 

 

KURZ NOTIERT 
Linux bereits zum Ein-
satz. Jedes zweite Unter-
nehmen davon beabsich-
tigt in Zukunft, Linux zum 
hauptsächlich genutzten 
System zu  machen mel-
det der Branchendienst 
silicon.com.  

● „Rohstahlproduktion 
im November 2003 bei 
3,90 Mill. t“ meldet das 
Statistische Bundesamt 

in Wiesbaden. In den 
ersten elf Monaten des 
Jahres 2003 wurden 
26,95 Mill. t Roheisen 
und 41,28 Mill. t Roh-
stahl hergestellt. Im Ver-
gleich zu den entspre-
chenden Vorjahresmona-
ten hat damit die Rohei-
senproduktion um 0,1 % 
zugenommen und die 
Rohstahlproduktion um 
0,5 % abgenommen. 

● IBM: Linux im Aufwind. 
Eine von IBM in Auftrag 
gegebene Studie hat 
herausgefunden, dass 
ein beachtlicher Teil von 
kleinen und mittleren 
Unternehmen (100 bis 
1.000 Mitarbeiter) bereit 
ist, auf Linux umzustei-
gen und damit Microsoft 
den Rücken zu kehren. 
In jedem vierten befrag-
ten Unternehmen kommt 
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FÜR SIE GELESEN: 

 „ERFOLGREICHE VERHANDLUNGSFÜHRUNG…“ 

nur den Teil der Ein-
kaufsverhandlungen 
umfassend: Business-
Etikette, Verhalten bei 
Geschäftsessen, Schlüs-
selfaktoren (Mimik, Ges-
tik, Sprache..), Vorberei-
tung, Verhandlungspha-
sen und Tipps im Um-
gang mit ausländischen 
Verhandlungspartnern. 

Es behandelt u. a. auch 
Praxismethoden zur Kos-

tenreduzierung (TCO, 
Target Costing, etc.), E-
Procurement, Sorucing-
Strategien, Korruption. 

Das Buch bietet eine 
interessante Darstellung 
aller wichtiger Themen 
für Einkauf, Logistik und 
Verhandlungsführung. 
(ap) 

Unsere Wertung:  

E rfolgreiche Ver-
handlungsführung 
in Einkauf und 

Logistik, so der Titel von 
Helmut Wannenwetsch‘s 
praxisnahes und über-
sichtliches Fachbuch. 

Dabei trifft es der Unter-
titel „Praxiserprobte Er-
folgsstrategien und We-
ge zur Kostensenkung“ 
wohl besser. Denn das 
Buch behandelt nicht 
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EINKAUFSRECHT 
RECHTE SICHERN DURCH UNTERSUCHEN & RÜGEN   

Ware ausdrücklich als 
vertragsgemäß aner-
kannt. 

Ausnahmen gelten, 
wenn der Mangel auch 
bei ordnungsgemäßer 
Untersuchung nicht er-
kennbar gewesen wäre 
oder nach § 377 
Abs. 4 HGB, wenn der 
Verkäufer den Mangel 
arglistig verschwiegen 
hat, also eine Täuschung 
des Käufers oder ein 
Betrug vorliegen. 

Zeigt sich ein Mangel 
erst später, so muss 
nach § 377 Abs. 3 HGB 
die Anzeige an den Ver-
käufer unverzüglich nach 
der Feststellung des 
Mangels erfolgen. 

Die Umsetzung dieser 
Vorschrift in die Praxis, 
also die Entscheidung, in 
welchem Umfang und in 
welcher Zeit die Ware zu 
prüfen ist, lässt sich al-
lerdings nicht allgemein 
beantworten. 

Es spielt eine Rolle, um 
welche Ware es sich 
handelt, wie diese ver-
packt ist, wie leicht Män-
gel zu entdecken sind, 
ob es sich beim Käufer 
um einen Fachmann auf 
diesem Gebiet handelt 
und ob es ein großes 
Unternehmen ist, oder 
ein kleines. 

 Wann ist die Ware im 
Sinne dieser Vorschrift 
abgeliefert? 

Ablieferung ist der Zeit-
punkt, in dem die kom-
plette Ware dem Emp-

fänger, oder dessen Be-
auftragten so zugänglich 
gemacht wird, dass die 
Untersuchung erfolgen 
kann.  

So haben auch die Ver-
einbarungen zur Liefe-
rung (z. B. Incoterms) 
und der Verpackung Ein-
fluss darauf, wann die 
Ware als abgeliefert gilt. 
Zum Beispiel ist bei Lie-
ferung nach Übersee 
und Vereinbarung „free 
on board“ (FOB) mit 
„seemäßiger Verpa-
ckung“ normalerweise 
erst bei Eintreffen der 
Ware am Bestimmungs-
ort in Übersee abgelie-
fert. Ist eine Überprüfung 
aber bereits im Ablade-
hafen möglich, so hat sie 
bereits dort zu erfolgen. 

Was bedeutet unverzüg-
lich? 

Unverzüglich bedeutet 
ohne schuldhaftes Zö-
gern (vgl. § 121 Abs. 1 
BGB). 

Der Käufer muss die 
Ware untersuchen, so-
bald es ihm möglich ist. 
Schon eine fahrlässige 
geringe Verspätung führt 
zur Verspätung einer 
Rüge und zum Verlust 
der Rechte. Bei der Beur-
teilung ist jedoch auch 
auf die Verhältnisse 
beim Käufer abzustellen. 
An einen Großbetrieb 
können höhere Anforde-
rungen gestellt werden, 
als an einen Kleinbe-
trieb. Auch ist für kompli-
zierte Maschinen z. B. 

(Fortsetzung auf Seite 5) 

K äufer und Ver-
käufer schließen 
im Rahmen ihrer 

Geschäftstätigkeit einen 
Kaufvertrag über die 
Lieferung von Sachen. 
Die Ware wird an den 
Käufer geliefert. Wie weit 
geht die Pflicht des Käu-
fers, die Ware zu unter-
suchen? 

Der Käufer muss die 
Ware nach § 377 HGB 
untersuchen und Mängel 
rügen, um seine Gewähr-
leistungsansprüche zu 
erhalten. 

Dabei sind nicht nur die 
Waren zu untersuchen, 
die beim Verkäufer zu 
Weiterverkauf oder –
verarbeitung bestimmt 
sind, sondern auch die 
Ausrüstung des eigenen 
Geschäfts.  

Der Käufer muss nach 
Ablieferung der Ware 
durch den Verkäufer die 
Ware unverzüglich unter-
suchen und eventuelle 
Beanstandungen dem 
Verkäufer unverzüglich 
mitteilen. Dies gilt, so-
fern die Untersuchung 
nach ordnungsgemäßem 
Geschäftsgang ange-
messen und erforderlich 
ist. 

Folge des Nichtanzei-
gens eines Mangels ist, 
dass die Ware nach 
§ 377 Abs. 2 HGB als 
vom Käufer genehmigt 
gilt. Der Käufer verliert 
damit seine Gewährleis-
tungsansprüche nach 
§ 437 BGB und wird so 
gestellt, als hätte er die 

 

Auszug aus dem Handelsgesetzbuch: 
§ 377 HGB 

 
(1) Ist der Kauf für beide Teile 
ein Handelsgeschäft, so hat 
der Käufer die Ware un-
verzüglich nach der Ab-
lieferung durch den Verkäufer, 
soweit dies nach ordnungs-
mäßigem Geschäftsgange 
tunlich ist, zu untersuchen 
und, wenn sich ein Mangel 
zeigt, dem Verkäufer un-
verzüglich Anzeige zu machen.  
  

(2) Unterläßt der Käufer die 
Anzeige, so gilt die Ware als 
genehmigt, es sei denn, daß es 
sich um einen Mangel handelt, 
der bei der Untersuchung nicht 
erkennbar war.  
 

(3) Zeigt sich später ein 
solcher Mangel, so muß die 
Anzeige unverzüglich nach der 
Entdeckung gemacht werden; 
anderenfalls gilt die Ware auch 
in Ansehung dieses Mangels 
als genehmigt.  
 

(4) Zur Erhaltung der Rechte 
des Käufers genügt die recht-
zeitige Absendung der Anzeige.  
 

(5) Hat der Verkäufer den 
Mangel arglistig verschwiegen, 
so kann er sich auf diese 
Vorschriften nicht berufen.  

P R A X I S - T I P P : 
Die Anforderungen an 
den Umfang der Unter-
suchung bei den einzel-
nen Waren hängen 
stark von den Gegeben-
heiten des Einzelfalls 
ab. Konsultieren Sie ggf. 
vor Eintreffen der ersten 
Lieferung einen Anwalt 
Ihres Vertrauens. 

P R A X I S - T I P P : 
Lassen Sie die Ware 
abholen, kann dies be-
reits der Zeitpunkt der 
Ablieferung sein, an 
dem die Untersuchung 
erfolgen muss. 
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eine längere Untersu-
chungszeit anzusetzen, 
als für leicht verderbli-
che Nahrungsmittel. 

Betriebsferien und ande-
re Ruhetage des Unter-
nehmens des Käufers, 
die nicht gesetzliche 
Feiertage sind, werden 
nicht berücksichtigt.  

Zeigen sich Mängel be-
reits ohne Untersuchung, 
so sind diese auch un-
verzüglich, also bereits 
vor der weitergehenden 
Untersuchung, zu rügen. 
Auch bei krasser Abwei-
chung der gelieferten 
von der bestellten Ware 
oder sogar Lieferung 
einer anderen Ware 
bleibt die Rügepflicht 
bestehen, da es auf die 
Kenntnis des Verkäufers 
nicht ankommt.  

Bei sofortigem Weiterver-
k a u f  d e r  W a r e 
(Streckengeschäft) oder 
Direktlieferung an einen 
Dritten ist es ausrei-
chend, wenn der Endab-
nehmer die Ware prüft 

und Rügen unverzüglich 
an den Käufer weiter-
gibt, der dann sofort den 
Verkäufer informieren 
muss. Die Untersu-
chungs- und Rügepflicht 
des Käufers bleibt auch 
bestehen, wenn der End-
abnehmer kein Kauf-
mann ist. 

Worauf ist bei der Rüge 
zu achten? 

Die Rüge eines Mangels 
ist formfrei. Eine mündli-
che Mitteilung an den 
Verkäufer reicht daher 
aus. Aus Beweisgründen 
ist jedoch dringend zu 
e mp feh l en ,  Rüge n 
schriftlich zu fassen und 
mit Einschreiben zu 
versenden. Die rechtzei-
tige Absendung mit ei-
nem zuverlässigen Be-
förderungsmittel, wie 
Post, Telefax oder Fern-
schreiben reicht aus. 
Nicht ausreichend, ist 
zumindest bei längerer 
Übermi t t lungsdauer , 
eigenes Personal des 
K ä u f e r s ,  d a 
„Absendung“ erst dann 
erfolgt, wenn diese die 
Rüge weitergeben (§ 
377 Abs. 4 HGB). 

Damit der Verkäufer die 
Rüge prüfen, eventuell 
Beweise sichern oder 
Mängeln abhelfen kann 
und der Käufer keine 
weiteren Rügen nach-

schieben kann, muss die 
Rüge angeben, auf wel-
che Lieferung sie sich 
bezieht, Art und Umfang 
der Mängel angeben und 
beschreiben. Das Aus-
maß der Abweichung von 
der vereinbarten Qualität 
ist ebenfalls anzugeben. 
Die Ursachen der Män-
gel muss der Käufer je-
doch nicht erforschen. 

Der Käufer muss mittei-
len, dass er von seinen 
Rechten auf Grund der 
Mängel Gebrauch ma-
chen will, aber noch 
nicht, von welchen.  

Die Rüge muss an eine 
zuständige Person des 
Verkäufers gerichtet 
sein. Eine Mitteilung an 
den Lieferfahrer des Ver-
käufers wird meist nicht 
genügen. Rügt der Käu-
fer nicht selbst, sondern 
ein Bevollmächtigter, so 
hat dieser der Rüge eine 
entsprechende Voll-
macht des Käufers bei-
zufügen, sonst kann der 
Verkäufer die Rüge nach 
§ 174 BGB zurückwei-
sen. (ap) 
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onen verursacht wurden, sind grundsätz-
lich ausgeschlossen. 

IMPRESSUM 

 

procurementletter 

Archiv 
Alle Ausgaben unter 

www.procurementletter.de/archiv 

P R A X I S - T I P P : 
Vereinbaren Sie mit 
wichtigen Lieferanten 
die Länge der Prüf– und 
Rügepflicht explizit. 
Berücksichtigen Sie 
hierbei gesetzliche Fei-
ertage und Betriebsfe-
rien. 

 

MUSTERTEXT 
„MÄNGELRÜGE“ 

 
Mängelrüge nach § 377 HGB 
Unsere Bestell-Nr. ... 
Ihre Lieferschein-Nr. ... 
 
Sehr geehrter Herr …, 
 

Ihre Lieferung mit der o. g. 
Lieferscheinnummer ist bei 
uns am ... eingetroffen. 
 

Bei der  Untersuchung der 
Lieferung haben wir die 
folgenden Mängel festgestellt: 
… 
... 
 

Auf Grund dieser Mängel 
werden wir die uns auf Grund 
Vertrags und Gesetzes 
zustehen Rechte geltend 
machen. 
 

Mit freundlichen Grüssen 
 

Musterfirma GmbH 
- Einkauf - 

C. Schlau 
i. A. Carla Schlau 

P R A X I S - T I P P : 
Bei Versendung der 
Rüge per Telefax, las-
sen Sie einen Ihrer 
Mitarbeiter beim Ver-
käufer anrufen, sich 
den Faxeingang bestä-
tigen und lassen Sie 
ihn hierüber eine Ak-
tennotiz fertigen. Im 
Streitfall ist ihr Mitar-
beiter Zeuge. 


